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Als Radfahrer ist man stets auch Verkehrsteil-
nehmer, eingebunden in ein komplexes Sys-
tem von Vorschriften und Gesetzen. Nicht
schlecht, sich auszukennen – z. B. in der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO). Sinngemäß:

§ 2, Absatz 4: Radfahrer müssen einzeln hin-
tereinander fahren; nebeneinander dürfen sie nur
fahren, wenn dadurch der Verkehr nicht behin-
dert wird. Sie müssen Radwege benutzen, wenn
die jeweilige Fahrtrichtung mit Zeichen 237, 240
oder 241 gekennzeichnet ist. Andere rechte
Radwege dürfen sie benutzen. Sie dürfen ferner
rechte Seitenstreifen benutzen, wenn keine Rad-
wege vorhanden sind und Fußgänger nicht be-
hindert werden.

§ 2, Absatz 5: Kinder bis zum vollendeten 8. Le-
bensjahr müssen, ältere Kinder bis zum vollend-
eten 10. Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern Geh-
wege benutzen. Auf Fußgänger ist besondere
Rücksicht zu nehmen. Beim Überqueren einer
Fahrbahn müssen die Kinder absteigen.

§ 21, Absatz 3: Auf Fahrrädern dürfen nur Kin-
der unter 7 Jahren von mindestens 16 Jahre al-
ten Personen mitgenommen werden, wenn für
die Kinder besondere Sitze vorhanden sind und
durch Radverkleidungen oder gleich wirksame
Vorrichtungen dafür gesorgt ist, dass die Füße
der Kinder nicht in die Speichen geraten können.

§ 23, Absatz 3: Radfahrer und Führer von Kraft-
rädern dürfen sich nicht an Fahrzeuge anhängen.
Sie dürfen nicht freihändig fahren. Die Füße dür-
fen sie nur dann von den Pedalen oder den Fuß-
rasten nehmen, wenn der Straßenzustand das
erfordert.

In der Straßenverkehrszulassungsordnung
(StVZO) finden sich die gesetzlichen Vor-
schriften, die u.a. die technische Ausstattung
von Fahrrädern definieren. Sinngemäß:

• Fahrräder müssen mit mindestens einer hell-
tönenden Glocke ausgerüstet sein. Andere
Einrichtungen für Schallzeichen dürfen an die-

sen Fahrzeugen nicht angebracht sein.
(§ 64 a)

• Fahrräder müssen zwei voneinander unab-
hängige Bremsen besitzen. (§ 65)

Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern
(§ 67, sinngemäß)

(1) Fahrräder müssen für den Betrieb des
Scheinwerfers und der Schlussleuchte mit einer
Lichtmaschine ausgerüstet sein, deren Nenn-
leistung mindestens 3 W und deren Nennspan-
nung 6 V beträgt (Fahrbeleuchtung). Für den Be-
trieb von Scheinwerfer und Schlussleuchte darf
zusätzlich eine Batterie mit einer Nennspannung
von 6 V verwendet werden (Batterie-Dauerbe-
leuchtung). Die beiden Betriebsarten dürfen sich
gegenseitig nicht beeinflussen.

(2) An Fahrrädern dürfen nur die vorgeschriebe-
nen und die für zulässig erklärten lichttechni-
schen Einrichtungen angebracht sein. Als licht-
technische Einrichtungen gelten auch Leucht-
stoffe und rückstrahlende Mittel. Die lichttechni-
schen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig
und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig
sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht
verdeckt sein.

(3) Fahrräder müssen mit einem nach vorn wir-
kenden Scheinwerfer für weißes Licht ausgerüs-
tet sein. Der Lichtkegel muss mindestens so ge-
neigt sein, dass seine Mitte in 5 m Entfernung vor
dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegt wie bei
seinem Austritt aus dem Scheinwerfer. Der
Scheinwerfer muss am Fahrrad so angebracht
sein, dass er sich nicht unbeabsichtigt verstellen
kann. Fahrräder müssen mit mindestens einem
nach vorn wirkenden weißen Rückstrahler aus-
gerüstet sein.

(4) Fahrräder müssen an der Rückseite mit:

1. einer Schlussleuchte für rotes Licht, deren
niedrigster Punkt der leuchtenden Fläche sich
nicht weniger als 250 mm über der Fahrbahn
befindet,

2. mindestens einem roten Rückstrahler, des-
sen höchster Punkt der leuchtenden Fläche
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sich nicht höher als 600 mm über der Fahr-
bahn befindet, und 

3. einem mit dem Buchstaben "Z" gekennzeich-
neten roten Großflächen-Rückstrahler ausge-
rüstet sein. 

(5) Fahrräder dürfen an der Rückseite mit einer
zusätzlichen, auch im Stand wirkenden Schluss-
leuchte für rotes Licht ausgerüstet sein. Diese
Schlussleuchte muss unabhängig von den übri-
gen Beleuchtungseinrichtungen einschaltbar
sein.

(6) Fahrradpedale müssen mit nach vorn und
nach hinten wirkenden gelben Rückstrahlern
ausgerüstet sein; nach der Seite wirkende gelbe
Rückstrahler an den Pedalen sind zulässig.

(7) Die Längsseiten müssen nach jeder Seite mit

1. mindestens zwei um 180° versetzt ange-
brachten, nach der Seite wirkenden gelben
Speichenrückstrahlern an den Speichen des
Vorderrades und des Hinterrades oder 

2. ringförmig zusammenhängenden retroreflek-
tierenden weißen Streifen an den Reifen oder
in den Speichen des Vorderrades und des
Hinterrades kenntlich gemacht sein. Zusätz-
lich zu der Mindestausrüstung mit einer der
Absicherungsarten dürfen Sicherungsmittel
aus der anderen Absicherungsart angebracht
sein. 

(9) Der Scheinwerfer und die Schlussleuchte
nach Absatz 4 dürfen nur zusammen einschalt-

bar sein. Eine Schaltung, die selbsttätig bei ge-
ringer Geschwindigkeit von Lichtmaschinenbe-
trieb auf Batteriebetrieb umschaltet (Standbe-
leuchtung), ist zulässig; in diesem Fall darf auch
die Schlussleuchte allein leuchten. 

(11) Für Rennräder, deren Gewicht nicht mehr
als 11 kg beträgt, gilt abweichend folgendes: 

1. für den Betrieb von Scheinwerfer und
Schlussleuchte brauchen anstelle der Licht-
maschine nur eine oder mehrere Batterien
entsprechend Absatz 1 Satz 2 mitgeführt zu
werden; 

2. der Scheinwerfer und die vorgeschriebene
Schlussleuchte brauchen nicht fest am Fahr-
rad angebracht zu sein; sie sind jedoch mit-
zuführen und unter den in § 17 Abs. 1 Stra-
ßenverkehrsordnung beschriebenen Verhält-
nissen vorschriftsmäßig am Fahrrad anzu-
bringen und zu benutzen; 

3. Scheinwerfer und Schlussleuchte brauchen
nicht zusammen einschaltbar zu sein; 

4. anstelle des Scheinwerfers nach Absatz 1
darf auch ein Scheinwerfer mit niedrigerer
Nennspannung als 6 V und anstelle der
Schlussleuchte nach Absatz 4 Nr. 1 darf auch
eine Schlussleuchte nach Absatz 5 mitgeführt
werden.

(12) Rennräder sind für die Dauer der Teilnahme
an Rennen von den Vorschriften der Absätze 1
bis 11 befreit.
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Frontscheinwerfer für Dyna-
mobetrieb mit Frontreflektor

Glocke

Reifen mit weiß reflek-
tierenden Leuchtstrei-
fen oder je 2 Speichen-
reflektoren vorne und
hinten

Rückstrahler

Rückleuchte

Gemäß StVZO

Pedalreflektoren

2 voneinander 
unabhängige
Bremssysteme
(Vorderrad- und
Hinterradbremse)


